
Verteiler: � Gemeinderat � Finanzverwaltung � Lebensmittel 
 � Bad Zurzach Tourismus � Regionalpolizei � Bewilligungsbehörde 
 

 
Gemeinderat Telefon 056 269 71 11 
5330 Bad Zurzach Telefax 056 269 71 08 
 

 

gemeindeverwaltung@badzurzach.ch 
www.badzurzach.ch  
 

Meldeformular für öffentliche Veranstaltungen  
und Gesuch um Verlängerung der Öffnungszeiten 

 
Dieses Gesuch ist an die Gemeindekanzlei Bad Zurzach, Hauptstrasse 50, 5330 Bad Zurzach, 
einzureichen. Das Gesuch ist gut leserlich in Druckbuchstaben auszufüllen. 
 
� Meldung einer öffentlichen Veranstaltung (Einzelanlass) mit Wirtetätigkeit 

(Gesuch ist mindestens 10 Tage vor dem Anlass einzureichen!) 

 
� Gesuch um Verlängerung der Öffnungszeit für Einzelanlass/Veranstaltung 

(Gesuch ist mindestens 10 Tage vor dem Anlass einzureichen!) 

 
Name der Organisation 
 

 

Name und Vorname (Verantwortlicher) 
 

 

Adresse 
 

 

PLZ und Ortschaft 
 

 

Tel.-Nr. während Geschäftszeiten 
 

 

Art der Veranstaltung 
 

 

Wochentag und Datum 
 

 

Dauer der Veranstaltung (Zeitangaben) 
 

 

Ort der Veranstaltung 
 

 

 
 

Ort und Datum: ...............................................  Unterschrift: .............................................. 
 

Verfügung 
� Es wird davon Kenntnis genommen, dass der oben aufgeführte Anlass mit Wirtetätigkeit durchgeführt 

wird. Die Bestimmungen des Gastgewerbegesetztes vom 25. November 1997 sowie der 
Gastgewerbeverordnung vom 25. März 1998 sind einzuhalten. 

 
� Die Verlängerungsbewilligung für den oben aufgeführten Anlass wird gemäss § 4 Abs. 2 lit. b) GGG 

erteilt. Die Bewilligungsgebühr gemäss § 23 lit. E) GGV beträgt Fr.         und ist innert 30 Tagen mit 
dem beiliegenden Einzahlungsschein an die Finanzverwaltung Bad Zurzach zu überweisen. 

 
� Auflagen gemäss beiliegendem Blatt “Auflagen für öffentliche Anlässe und Verlängerungen der 

Öffnungszeiten“. 
 
5330 Bad Zurzach, GEMEINDEKANZLEI BAD ZURZACH 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Gemeinderat Bad Zurzach, 5330 Bad 
Zurzach, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist schriftlich mit einem Antrag und einer 
Begründung einzureichen. Einer allfälligen Beschwerde ist die aufschiebende Wirkung gemäss § 44 VRPG 
entzogen. 


